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HANDYMASTEN AM WOHNUNGSEIGENTUMSOBJEKT© 
 
Nachstehend die Rechtsmeinung des BMF, welche auch für die 
Einkommensteuerveranlagung 2018 von Bedeutung sein kann: 
 
„Gestattet eine Wohnungseigentümergemeinschaft einem Handy-Betreiber, am 
Wohnhaus einen Handymast gegen Entgelt aufzustellen, erzielen die einzelnen 
Miteigentümer Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Eine Feststellung der 
Einkünfte hat zu unterbleiben, wenn hinsichtlich aller Grundstücksanteile 
Wohnungseigentum besteht (§ 188 Abs 4 BAO). Die Mieteinnahmen sind den einzelnen 
Miteigentümern entsprechend ihrem Miteigentumsanteil zuzurechnen. Da den 
Miteigentümern im Zusammenhang mit dieser Vermietung keine Aufwendungen 
erwachsen dürften, stellen die anteiligen Mieteinnahmen die Mieteinkünfte dar. Die 
Verwendung der Mieteinnahmen zB für Betriebskosten des Hauses stellt eine 
Einkommensverwendung dar und hat damit auf die Höhe der Mieteinkünfte keinen 
Einfluss (BMF vom 21.12.2000, übernommen in Rz 6410a EStR).“ 
 
Tipp: Wird der anteilige Mietertrag nicht an die Wohnungseigentümer ausbezahlt 

(Beschluss der Gemeinschaft erforderlich!), sondern mit den laufenden 
Betriebskosten saldiert oder der Instandhaltungsrücklage zugeführt, ändert 
das nichts an der Steuerpflicht der Einnahmen! Der Wohnungseigentümer 
zahlt um den anteiligen Ertrag weniger Betriebskosten oder weniger 
Rücklagenbeiträge und lukriert auf diese Weise seinen Vorteil. 

 
Selbstverständlich ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer auch zur Abfuhr der 
Umsatzsteuer verpflichtet, allenfalls steht ein Vorsteuerabzug zu. Gemäß der ÖNORM 
A4000 hat der Verwalter auf diesen Umstand in der Abrechnung hinzuweisen (sh 
Kopie eines Beispiels aus der Abrechnungs-ÖNORM). 
 
Anzumerken ist, dass Vermietungseinkünfte nicht nur bei Überlassung von 
Grundstücksflächen für das Aufstellen von Handymasten gegeben sein können, 
vielmehr auch bei Vermietung von ehemaligen Hausbesorgerwohnungen, bei 
Vermietung von Abstellplätzen oder sonstigen allgemeinen Teilen des Hauses, soweit 
nicht einem konkreten Wohnungseigentumsobjekt zuzuordnen ist, etc. Wenn der Anteil 
an den Einkünften unter der Freigrenze von € 730,-- liegt und keine anderen, als 
lohnsteuerpflichtige Einkünfte erzielt werden, ist keine Veranlagungspflicht gegeben. 
 
 
� Beispiel Rücklagenabrechnung nachstehend 



 


